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30 Sitzung des Abfallwirtschafts-  
und Umweltausschusses

31 Stadt Kronach 
Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)  
und der Verordnung über die Gutachter-
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ausschüsse, die Kaufpreis sammlungen und 
Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch 
(Gutachterausschussverordnung - BayGaV);  
Festsetzung der Bodenrichtwerte  
nach dem Stand vom 01.01.2022

2 - 014 30

Sitzung des Abfallwirtschafts-  
und Umweltausschusses

Am Montag, 02.05.2022, um 10:00 Uhr findet im Rat-
haus Pressig (Sitzungssaal) eine Sitzung des Abfall-
wirtschafts- und Umweltausschusses mit folgender 
Tagesordnung statt.
Tagesordnung
1 Informationen
2 Abbruchmaterial in Eila
3 Unvorhergesehenes
4 Anfragen und Sonstiges
Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind die Plätze 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger in den öffentli-
chen Sitzungen der Kreisgremien begrenzt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Tragen einer 
FFP2-Maske weiterhin verpflichtend ist. 
Wir bitten um Berücksichtigung und Ihr Verständnis. 
Im Vorfeld zur Sitzung findet um 09:00 Uhr eine 
Vor-Ort-Besichtigung in Eila statt.

Kronach, 20.04.2022
Landratsamt

Stadt Kronach 31

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)  
und der Verordnung über die Gutachter-

ausschüsse, die Kaufpreissammlungen und 
Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch 
(Gutachterausschussverordnung - BayGaV);  

Festsetzung der Bodenrichtwerte  
nach dem Stand vom 01.01.2022

Der Gutachterausschuss für den Landkreis Kronach hat 
die Bodenrichtwerte (BRW) für baureifes Land und land-
wirtschaftliche Flächen aufgrund der Kaufpreisfälle in der 
Kaufpreissammlung als durchschnittliche Lagewerte für 
den Wert des Bodens gemäß § 196 BauGB und §§ 12 ff. 
BayGaV zum Stand vom 01.01.2022 festgesetzt. Weiter-
hin wurde ein Bodenrichtwert für fortwirtschaftliche Flä-
chen ohne Bestockung festgelegt.
Die neuen Bodenrichtwerte werden zum Zwecke der öf-
fentlichen Bekanntmachung 

von Dienstag, 26.04.2022,
bis Freitag, 27.05.2022,

bei der Stadt Kronach, Stadtbauamt Kronach, 2. Stock, 
Zimmer Nr. 148, Marktplatz 5, 96317 Kronach, zur allge-
meinen Einsichtnahme während der Dienststunden aus-
gelegt. Zusätzlich kann die Bekanntmachung auf unserer 
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Homepage www.kronach.de unter der Rubrik Rathaus & 
Politik, Amtliche Bekanntmachungen eingesehen werden.
Eine flächenhafte Darstellung der festgesetzten BRW-Zo-
nen ist online im Bayernatlas unter 
www.bodenrichtwerte.bayern.de ersichtlich.
Auf das Recht, dass außerhalb der öffentlichen Ausle-
gungsfrist bei der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses Auskunft über die Bodenrichtwerte erlangt wer-
den kann wird hingewiesen (§ 196 Abs. 3 Satz 2 BauGB).

Kronach, 19.04.2022

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


